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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §21 Abs1;

BAO §22;

BAO §23;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1995/10/18 95/13/0176 2

Stammrechtssatz

Verträge zwischen nahen Angehörigen :nden unbeschadet ihrer zivilrechtlichen Wirksamkeit für den Bereich des

Abgabenrechtes grundsätzlich nur Anerkennung, wenn sie nach außen ausreichend in Erscheinung treten, einen

eindeutigen und klaren Inhalt haben und auch unter Fremden so abgeschlossen worden wären. Dies vor allem

deshalb, weil zwischen nahen Angehörigen der in der Regel zwischen Geschäftspartnern bestehende

Interessengegensatz auszuschließen ist und durch die rechtliche Gestaltung steuerliche Folgen abweichend von den

tatsächlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten entsprechend beein?ußt werden können (Hinweis E 27.5.1987,

84/13/0221).
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